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BGB § 125 Nichtigkeit wegen Formmangels
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der 
Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.
Wenn auf dem Schriftstück in der untersten Zeile steht „Dieses Dokument wurde maschinell erstellt 
und ist deswegen ohne Unterschrift gültig!“, berufen sich die „Beamten“ auf das 
Verwaltungsverfahrensgesetz § 37 Abs. 5, im folgenden VwVfG genannt. 

Hier wird eine rechtliche Täuschung begangen.

Versuchen sie damit die übliche, rechtelose Ausfertigung zu umgehen?

§ 317 ZPO (2) – Urteilszustellung und -ausfertigung (ZPO = Zivilprozessordnung)
§ 317 ZPO (2) – Urteilszustellung und -ausfertigung
„(2) Ausfertigungen werden nur auf Antrag und nur in Papierform erteilt. Solange das Urteil nicht
verkündet und nicht unterschrieben ist, dürfen von ihm Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften
nicht erteilt werden.“
Dies ist ein extrem menschenrechtswidriges Vorgehen i. S. d. Art. 6 EMRK durch die Richter, da 
solange ein Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben ist, von ihm Ausfertigungen, Auszüge und 
Abschriften nicht erteilt werden dürfen.

Sie sind hiermit im Namen der verurteilten Person aufgefordert, ein Original- Urteil mit 
vollständiger Unterschrift nach §126 BGB, der Person zuzustellen.

Da sie sich permanent und stur weigern, Nachweise zu ihren Befugnissen zu erbringen, fordere ich sie
hier stellvertretend für die verurteilte Person auf, nachfolgende Nachweise zu liefern.
Da sie nach eigenen Angaben nicht wissen, was eine Bestallungsurkunde ist, wird auf diese verzichtet.
Ich sende ihnen gerne auf Anfrage die Bandaufnahme zur Verhandlung zu.

Folgende Nachweise sind zu erbringen.

1. – Welcher Staat hat ihrer privaten, amerikanischen Firma das öffentliche Recht verliehen?
2. – Wer hat sie legitimiert, als natürliche Person, für die jur. Person des Richters zu handeln?
3. – Warum wurde der Prozess nicht eröffnet? (Beweis = Bandaufnahme)
4. – Wer hat sie berechtigt, eine Haftstrafe von 22 Monaten ohne Gesetzesvorlage zu verhängen?
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5. - Wer hat sie dazu legitimiert, trotz der Clearfield Doktrin (2008) einen Strafprozess zu führen?
6. – Wo ist die Gewerbeanmeldung ihrer Firma und die Gewerbeerlaubnis für Deutschland zu finden?
Bislang verfügt ihr privates amerikanisches Unternehmen lediglich über eine Postanschrift.

Ihr Hahne buchendes Urteil für die Person (Ihre Person) habe ich teilweise kommentiert, haben sie 
dafür irgendwelche vorgegebenen Textbausteine?
Den gleichen Unsinn habe ich schon einmal von ihnen in einem Urteil gelesen.

Dazu habe ich für die verurteilte Person eine kleine Erklärung verfasst, ich gehe einmal davon aus, 
dass sie auch das wieder einmal nicht lesen, dass spielt aber keine Rolle, wichtig ist nur, dass ich 
ihnen alle strafbaren Handlungen nachweise und ihnen schriftlich zustelle.

Ich bitte um zeitnahe Zusendung der geforderten Unterlagen sowie eines ordentlich unterschriebenes 
Urteil.

Ihr Anschreiben und ihr „Urteil“ strotzen nur so von schweren Straftaten, von Identitätsbetrug über 
Rechtsbetrug und Rechtsbeugung.

Anlagen:

Kopie - Strafantrag bei den Alliierten
Kopie – Urteil entwertet zurück
Kopie – Urteil kommentiert / Protokoll zum Aktenzeichen
Artikel – Der wahre Charakter der BRD
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Artikel mit den Clearfield Doktrinen

                                                                              Mit freundlichen Grüßen

                                                                                   ___________________________________
____

                                                                                R o n a l d: [G e h l k e n] souveräner Preuße
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